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Tagesordnungspunkt 

Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Senats für 
Flurbereinigung (Flurbereinigungsgericht) bei dem Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag benennt als Wahlvorschlag für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richte-
rinnen und Richtern für den Senat für Flurbereinigung beim Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht für die Wahlperiode vom 24.08.2022-23.08.2027.  
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Die Amtszeit der zurzeit amtierenden ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des 
Senats für Flurbereinigung (Flurbereinigungsgericht) endet mit Ablauf des 23. August 
2022. 
 
Zur Vorbereitung der Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, ist für 
den Landkreis Aurich eine Person zu benennen. 
  
Die an die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zu stellenden persönlichen Vo-
raussetzungen ergeben sich aus den §§ 20 bis 23 VwGO. Die Person muss weiterhin 
nach § 139 Absatz 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Inhaber eines landwirtschaftli-
chen Betriebes sein und besondere Erfahrungen in der landwirtschaftlichen Betriebs-
wirtschaft haben. Eine Abschrift der genannten Vorschriften ist dieser Beschlussvorla-
ge angefügt. 
 
Um die Nachprüfung der Wählbarkeit zu erleichtern, füge ich der Beschlussvorlage 
weiter eine Entscheidung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts aus dem 
Jahr 2017 an, die den Begriff des öffentlichen Dienstes behandelt. 
 
Für die Aufnahme in die Liste ist nach § 28 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung die 
Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitgliederzahl des Kreis-
tages, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich. 
 
Weiter ist in § 28 Satz 6 VwGO bestimmt, dass die Vorschlagslisten außer dem Namen 
des Vorgeschlagenen auch den Geburtsort, den Geburtstag und den Beruf enthalten 
sollen. Dazu ist die sich ebenfalls im Anhang befindliche Erklärung auszufüllen und an 
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den Landkreis Aurich per E-Mail (mheeren@landkreis-aurich.de) oder postalisch an 
Herrn Heeren, Zimmer 1.100, zu übersenden.  
 
 
 

 Erstellungsdatum:  Unterschrift  

 
08.12.2021 

In Vertretung 
gez. Smolinski 
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